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ABFALLGEBÜHRENORDNUNG (AGO) 
 
 
 

I. Allgemeines 
 
§ 1 Rechtsgrundlage 
 
 Die Einwohnergemeinde Gebenstorf erlässt, gestützt auf 
 

• § 4 Abs. 2 lit. d des kantonalen Einführungsgesetzes zum eidgenössischen 
Gewässerschutzgesetz vom 11.1.1977 und  

• § 20 Abs. 2 lit. i des Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19.12.1978 sowie  

• die Abfallverordnung (AVO) vom 2.12.1994 
 
 nachstehende Abfall-Gebührenordnung (AGO). 
 
 

II. Gebühren 
 
§ 2 Grundgebühr für Wohnungen 
 
1 Grundsatz 
 Pro Wohneinheit (Appartement, Wohnung, Einfamilienhaus) wird vom Vermieter oder 

Eigentümer eine Grundgebühr erhoben (§ 36 Abs. 1 AVO). 
 
 Tarif 
 Es gilt folgende Grundgebühr pro Jahr: 
 

Pro Wohneinheit Fr. 60.-- 
 
 Die Gebühren-Erhebung erfolgt halbjährlich. 
 
3 Sind Wohnungen und Gewerbe-/Industriebetriebe in derselben Liegenschaft, so wird 

die Grundgebühr separat erhoben. 
 
 
§ 3 Grundgebühr Gewerbe- und Industriebetriebe 
 
1 Grundsatz 
 Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe, die ihren Betriebskehricht in 

offiziellen Kehrichtsäcken oder Gewerbecontainern bereitstellen, entrichten eine 
Grundgebühr pro Liegenschaft (Fabrikations-, Büro-, Verkaufs- und/oder Lagerfläche 
usw.) (§ 36 Abs. 1 lit. a AVO). 

 
2 Tarif 
 Es gilt folgende Grundgebühr pro Jahr: 
 

Pro Liegenschaft Fr. 60.-- 
 
 Die Verrechnung erfolgt halbjährlich. 
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3 Sind Gewerbe-/Industriebetriebe und Wohnungen in derselben Liegenschaft, so wird 
die Grundgebühr separat erhoben. 

 
 
§ 4 Graugebühr 
 
1 Grundsatz 
 Für die Grauabfuhr sind die offiziellen Gebührensäcke und -Marken oder die 

Containerplomben für das Gewerbe zu verwenden (§ 36 Abs. 1 lit. b AVO). 
 
2 Tarife 
 

17 Liter-Plastiksack (10 Säcke pro Rolle) Fr. 9.-- 
35 Liter-Plastiksack (10 Säcke pro Rolle) Fr. 20.-- 
60 Liter-Plastiksack (10 Säcke pro Rolle) Fr. 35.-- 
110 Liter-Plastiksack (10 Säcke pro Rolle) Fr. 63.-- 
  
Gebührenmarke für Klein-Sperrgut (in Bögen à 10 Stück Fr. 60.-- 
Gebührenmarken für Gross-Sperrgut; Einzelmarken) Fr. 12.-- 
  
Containerplombe (für 600/800 Liter; Einzelplomben) Fr. 58.-- 

 
 
§ 5 Grüngebühr 
 
1 Grundsatz 
 Für die Grünabfuhr sind die offiziellen Gebührenbändel oder -Marken zu verwenden 

(§ 36 Abs. 1 lit. c AVO). 
 
2 Tarife 
 

Gebührenbändel  
bis  30-Liter-Kübel (10 Stück) Fr. 9.-- 
bis  60-Liter-Kübel (10 Stück) Fr. 18.-- 
bis 140-Liter-Kübel (10 Stück) Fr. 42.-- 
bis 240-Liter-Kübel (10 Stück) Fr. 72.-- 
bis 400-Liter-Kübel (einzeln) Fr. 14.-- 
bis 800-Liter-Container (einzeln) Fr. 27.-- 
Sperrige Einzelstücke wie Astbündel (10er Bündel) (im 
Ausmass von 100 x 50 x 50cm) entsprechend 60-Liter-
Kübeln 

 
Fr. 18.-- 

 
Jahresvignetten (ab 1.1.2007)  
bis 140-Liter-Kübel Fr. 60.-- 
bis 240-Liter-Kübel Fr. 100.-- 
bis 400-Liter-Kübel Fr. 170.-- 
bis 800-Liter-Container Fr. 340.-- 

 
 
§ 6 Direktzahlungen 
 
 Für spezielle Entsorgungsdienste besonderer Abfallarten (§ 5 Abs. 2 AVO) kann die 

Gemeinde für die anfallenden Kosten Direktzahlungen verlangen. 
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III. Schlussbestimmungen 
 
§ 7 Ermächtigung 
 
 Der Gemeinderat ist zur Regelung des Vollzuges dieser Abfallgebührenordnung sowie 

zur Festsetzung der Tarife im Sinne von Abschnitt VIII (§§ 32 bis 37) AVO ermächtigt. 
 
 
§ 8 Aufhebung und Inkraftsetzung 
 
1. Diese Abfallgebührenordnung AGO wird auf den 1. Juli 2006 in Kraft gesetzt. 
 
2. Als zusätzliches Angebot wird die Einführung einer Jahresvignette per 1. Januar 2007 

für die Grünabfuhr gemäss der vorstehenden Tabelle beschlossen. 
 
2. Durch diese Abfallgebührenordnung AGO wird diejenige vom 1. Januar 2003 auf-

gehoben. 
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